
4992 der Beilagen zudenStenographischen Protokollan 
des Bundesrates . 

Ber'icht 
des Rechtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 9. März 1995 betreffend e·in 
Bundesgesetz, mit dem das Heeresgebührengesetz 1992 und das Mi li tär­
leistungsgesetz geändert werden 

Der Bundesgesetzgeber hat von der Ermächtigung gemäß Art. 102 Abs. 2 
B-VG, umil i täri sche Angel egenheiten u in unmi tte 1 barer Bundesverwa 1 tUllg zu 
voll zi ehen, wei tgehend Gebrauch gemacht. Derzeit werden im gesamten Be­
reich des Wehrrechtes lediglich das V. Hauptstückdes Heeresgebühren­
gesetzes 1992 betreffend die Zuerkennung von Familienunterhalt und Wohn­
kostenbeihilfe im Grundwehrdienst sowie das Militär,leistungsgesetz von 
den Bezi rksverwa ltungsbehörden bzw. dem Landeshauptmann in mittelbarer 
Bundesverwaltung vollzogen. 

Mit dem gegenständlichen . Gesetzesbesch 1 uß s.ol1 nunmehr auch die 
Vollziehung dieser wehrrec~tlichen Materien in die unmittelbare Zustän­
digkeit ei gener Bundesbehörden (im' Wi rkungsberei eh des Bundesmini sters 
für Landesverteidigung) übergeführt werd~n. Eine derartige Aufgaben­
verschiebung . auf bereits bestehende und an der Vollziehung der in Rede 
stehenden Angel egenhei ten bereits derzeit in Teil berei chen mi twi rkende 
Militärbehörden soll insbesondere dem Gedanken" einer zweckmäßigen und 
~irkungsvollen Abrundung der Aufgabenerteilung zwischen dem ~und und den 
Ländern. Rechnung tragen~ 

Die im Heeresgebührengesetz 1992 und im Militärleistungsgesetz er­
forderlichen Anpassungen sollen unter Bedachtnahme auf die Richtlinie 65 
der Legistischen Ri~htlinien 1990 über dieZulässigkeit einer 
Samme lnove 11 e gemei nsam; neinemei genen Anpassungsgesetz zusammengefaßt 
werd~n. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage in seiner Sit­
zung vom 21. März 1995 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinenEin~ 

spruch zu erheben. 

Helmut Cerwenka 
Berichterstatter 

23070.0020/3 ·95 

Wien, 1995 03 21 

Dr. ElisabethHlavac 
Vorsitzende 
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